
 
 
 
 
 

 

 
1. Die Verpflichtungserklärung wird im Original mit Durchschlag von Beschäftigten des Ausländeramtes der 

Stadt Offenbach anhand der von Ihnen auf der Rückseite dieses Schreibens gemachten Angaben 
ausgefüllt und ist vom Gastgeber sowohl auf dem Original als auch auf dem Durchschlag zu 
unterschreiben. 

 

2. Die Angaben zur Verpflichtungserklärung sowie die eingegangenen Verpflichtungen müssen nicht 
abgegeben werden; sie beruhen auf Freiwilligkeit. Die Erteilung eines Visums wird jedoch von der Vorlage 
einer solchen Verpflichtungserklärung abhängig gemacht und obliegt der deutschen Auslandsvertretung. 
Die Ausländerbehörde nimmt lediglich die Beglaubigung der Unterschrift sowie die Prüfung der finanziellen 
Mittel vor und hat insoweit keinerlei Einfluss auf die Erteilung des beantragten Visums. 

 

3. Bitte beachten Sie, dass eine Verpflichtungserklärung nur vom Verpflichtungsgeber selbst abgegeben 
werden kann! Zur Abgabe der Verpflichtungserklärung ist die persönliche Vorsprache notwendig, da die 
Unterschrift des sich verpflichtenden Gastgebers amtlich beglaubigt werden muss. Eine Bevollmächtigung 
ist aus diesem Grunde nicht möglich. 

 

4. Zur Beglaubigung der freiwillig abgegebenen Verpflichtung sowie der Unterschrift sind folgende Unterlagen 
vorzulegen: 

 
 

• Ihren Reisepass oder Personalausweis (Original und Fotokopie) 
 

• Einkommensnachweise (Original und Fotokopie) 
Ggf. Nachweise über Höhe des zur Verfügung stehenden Kindergeldes (bei volljährigen Kindern) 

- bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit: 
Bescheinigungen (die letzten 3 Gehaltsabrechnungen) über monatliches Nettoeinkommen 

- bei selbstständiger oder freiberuflicher Erwerbstätigkeit: 
Bescheinigung des Steuerberaters über durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen 

 

• Wohnraumnachweis 
- bei Mietverhältnis: 

Wohnraumbescheinigung (erhältlich bei dem Ausländeramt)  
- bei Eigentum: 

Grundbuchauszug und Wohnraumbescheinigung (erhältlich bei dem Ausländeramt) 
 

  Hinweis:  
Aufgrund der Vielzahl der möglichen Fallkonstellationen können in Einzelfällen andere oder 
zusätzliche Unterlagen benötigt werden. 

 

5. Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung Ihres Anliegens nur erfolgen kann, wenn die erforderlichen 
Unterlagen vollständig abgegeben wurden. Sollten die Ausstellung der Verpflichtungserklärung nicht am 
selben Tag möglich sein, wird Ihnen bei Ihrer Vorsprache ein Termin mitgeteilt werden, an welchem Sie die 
Erklärungen abholen können. 

 

6. Gemäß § 47 Abs. 1 Ziffer 12 der Aufenthaltsverordnung (AufenthV) beträgt die Gebühr zur Beglaubigung 
einer Verpflichtungserklärung 25,-- €. 

 

7. Die Durchschrift der Verpflichtungserklärung verbleibt bei der Ausländerbehörde. Sie kann bei 
Inanspruchnahme öffentlicher Mittel als vollstreckbarer Titel herangezogen werden. 

 Bitte beachten Sie auch, dass bei fehlender Bonität (u.a. fehlende Sicherung des Lebensunterhaltes aus 
eigener Erwerbstätigkeit, Gehaltspfändung usw.) die Original-Verpflichtungserklärung nicht ausgehändigt 
wird. In diesen Fällen wird aufgrund der vorgenommenen Prüfung der Unterlagen trotzdem die Gebühr in 
o.g. Höhe fällig. 

 Soll zum Nachweis bestehender Bonität das Einkommen des im gleichen Haushalt lebenden Ehegatten 
Berücksichtigung finden, ist die  gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten zwecks Ableistung der 
Unterschriften erforderlich. Beachten Sie bitte auch, dass entsprechende Einkommensnachweise zu 
erbringen sind und eine weitere Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,-- € anfällt. 

 

8. Das Original der Verpflichtungserklärung wird von Ihnen zusammen mit einer Kopie Ihrem Gast zugesandt, 
damit Ihr Gast diese Unterlagen der zuständigen deutschen Auslandsvertretung zur Beantragung des 
Visums vorlegen kann. Die Kopie der Verpflichtungserklärung verbleibt bei der deutschen 
Auslandsvertretung, das Original erhält die/der Eingeladene zurück, da diese ggf. bei der Einreise in die 
Bundesrepublik Deutschland bei der Grenzkontrolle vorzuzeigen ist. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, so können Sie sich bei uns unter der 
Telefonnummer 069/8065-3411 erkundigen. 

 

Ihr Team des Ausländeramtes Offenbach 



Bitte füllen Sie die folgenden Zeilen in Druckbuchstaben bzw. gut leserlich aus, da die 
Angaben als Vorlage für den amtlichen Vordruck dienen. Sollte es aufgrund Ihrer Angaben zu 
einem Fehldruck kommen, so dass eine weitere Verpflichtungserklärung erforderlich wird, 
müssen Ihnen weitere € 25,-- in Rechnung gestellt werden. Bitte überprüfen Sie direkt bei 
Ausgabe die erhaltene Verpflichtungserklärung auf deren Vollständigkeit und Richtigkeit. 
Beachten Sie bitte auch, dass wir für Fotokopien, die hier angefertigt werden müssen, einen 
Unkostenbeitrag in Höhe von 0,50 € berechnen müssen. Dies können Sie vermeiden, wenn Sie 
die erforderlichen Unterlagen vollständig und in Kopie vorlegen. 
 

Vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum der Entgegennahme: 
 
 

Handzeichen SB: Zur Abholung vorgesehen am: Bearbeitungsvermerke: 

 

       user/amt39/Vorlagen neues Recht/Einladung/Infoblatt Einladung Stand Februar 2011 

 
 

Nachname 
 
 

Vorname 
 
 

Geburtsdatum 
 
 

Geburtsort 
 
 

Staatsangehörigkeit 
 
 

Identitätsdokument und Nummer 
 
 

ggf. Aufenthaltstitel 
 
 

Adresse 
 
 

Beruf 
 
 

Ich bin erreichbar unter obiger Telefonnummer 
 
 

Arbeitgeber mit Adresse 
 
 

Vorgesehener Zeitpunkt des Beginns des Besuchs 
 
 

Datum der letzten Verpflichtungserklärung 

 
 
 

Datum                         Unterschrift 

 
                                                                    � m / � w 

Nachname 
 
 

Vorname 
 
 

Geburtsdatum 
 
 

Geburtsort 
 
 

Staatsangehörigkeit 
 
 

Identitätsdokument und Nummer 
 
 

Adresse 
 
 

Verwandtschaftsbeziehung  
 
 

begleitende Person, nur Ehegatten    Geburtsdatum 
 
 

Begleitende Kinder: 
 
 
                                                                    � m / � w 

Name                              Geburtsdatum    Geschlecht 
 
 
                                                                    � m / � w 

Name                              Geburtsdatum    Geschlecht 
 
 
                                                                    � m / � w 

Name                              Geburtsdatum    Geschlecht 


